Verbindliche Förderrichtlinie
Förderprogramm „EVENTzuSCHUSS“
Diese Richtlinie regelt die Voraussetzungen, den Umfang sowie die Pflichten im Rahmen des Förderprogramms „EVENTzuSCHUSS“. Sie ist verbindlicher Bestandteil des Förderverhältnisses. Mit Antragstellung und spätestens mit Unterzeichnung erkennt der Fördermittelnehmer diese Richtlinie in vollem Umfang an.

1. Zweck und Zielsetzung der Förderung
Das Förderprogramm EVENTzuSCHUSS dient der gezielten Unterstützung einzigartiger, kreativer und belebender Veranstaltungen in der Innenstadt sowie in definierten Stadtteilzentren.
Ziel der Förderung ist es insbesondere,
· zusätzliche Besucherinnen und Besucher anzuziehen,
· die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu erhöhen,
· neue Zielgruppen zu erschließen und
· die lokale Wirtschaft nachhaltig zu stärken.
Gefördert werden ausschließlich Veranstaltungen, die einen innovativen, zeitgemäßen oder ungewöhnlichen Ansatz verfolgen und öffentlich zugänglich sind.
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

2. Fördergegenstand
Im Förderjahr 2026 werden insgesamt bis zu 15 Veranstaltungen oder Veranstaltungsformate unterstützt, die kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllen:
· Beitrag zur Belebung der Innenstadt oder eines definierten Stadtteilzentrums,
· Ansprache eines relevanten Publikums,
· kreativer oder innovativer Veranstaltungsansatz,
· öffentliche Zugänglichkeit ohne diskriminierende Zugangsbeschränkungen,
· Durchführung innerhalb des definierten Fördergebiets.
Die Förderung stellt eine Impulsfinanzierung dar. Sie ersetzt keine Vollfinanzierung. Der überwiegende Teil der Kosten ist vom Fördermittelnehmer selbst zu tragen.



3. Digitale Kompetenz als verpflichtender Förderbestandteil
Die Förderung ist untrennbar mit der Bereitschaft verbunden, digitale Kommunikations- und Marketingmaßnahmen aktiv umzusetzen.
Der Fördermittelnehmer verpflichtet sich, im Rahmen der Veranstaltung mindestens grundlegende digitale Maßnahmen einzusetzen, insbesondere:
· Nutzung digitaler Kanäle zur Veranstaltungsbewerbung (z. B. Social Media),
· Anwendung einfacher Instrumente zur digitalen Sichtbarkeit,
· Mitwirkung an der Stärkung der eigenen digitalen Kompetenz.
Die bewusste Nichtumsetzung digitaler Maßnahmen kann zur Kürzung oder zum vollständigen Entfall der Förderung führen.

4. Fördergebiet
Förderfähig sind ausschließlich Veranstaltungen, die im festgelegten Fördergebiet stattfinden. Dieses umfasst insbesondere:
· die Innenstadt innerhalb des Inneren Erschließungsrings,
· definierte Stadtteilzentren, insbesondere
· Steinheim (Ludwigstraße und Altstadt),
· Großauheim.
Die genaue Gebietskulisse wird programmbegleitend festgelegt. Maßgeblich ist die Entscheidung von der „Lenkungsgruppe Handel“.

5. Antragsberechtigte
Antragsberechtigt sind:
· Vereine und gemeinnützige Organisationen,
· kulturelle und soziale Institutionen,
· Gewerbetreibende und Einzelhändler,
· Gastronomiebetriebe,
· Initiativen, Interessengemeinschaften und Projektgruppen mit lokalem Bezug.
Voraussetzung ist, dass:
· die Veranstaltung öffentlich zugänglich ist und
· im definierten Fördergebiet durchgeführt wird.

6. Förderhöhe und Förderumfang
· Die Förderung beträgt 50 % der förderfähigen Gesamtkosten,
maximal jedoch 2.000 Euro (netto) pro Veranstaltung.
· Pro Antragsteller können bis zu vier inhaltlich eigenständige Veranstaltungen pro Kalenderjahr gefördert werden.
· Eine Vollfinanzierung ist ausgeschlossen.
Förderfähig sind insbesondere Kosten für:
· Veranstaltungsdurchführung (z. B. Technik, Künstlerhonorare, Infrastruktur),
· Kommunikation und Bewerbung,
· einfache digitale Marketingmaßnahmen.
Nicht förderfähig sind laufende Betriebskosten, Personalkosten ohne Veranstaltungsbezug sowie Investitionen ohne unmittelbaren Veranstaltungszusammenhang.

7. Antragsverfahren
Das Antragsverfahren ist bewusst schlank gestaltet. Der Antrag muss mindestens enthalten:
· eine kurze Beschreibung der Veranstaltung, inkl. Ort, Datum und Uhrzeit
· Zielgruppe und geschätzte Besucherzahl,
· eine einfache Kostenübersicht,
· Bestätigung der Eigenmittel,
· Darstellung der geplanten Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
Unvollständige Anträge können abgelehnt werden.
Die Entscheidung über die Förderung trifft die „Lenkungsgruppe Handel“ nach pflichtgemäßem Ermessen.

8. Auszahlung, Abrechnung und Nachweis
Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach Durchführung der Veranstaltung und ausschließlich bei Vorlage folgender Unterlagen:
· kurzer Ergebnisbericht,
· aussagekräftige Veranstaltungsfotos,
· Kostenübersicht der tatsächlich angefallenen Kosten,
· Kopien der Originalrechnungen.
Hanau Marketing behält sich vor, bei unzureichendem Nachweis die Fördersumme anteilig zu kürzen oder nicht auszuzahlen.

9. Rolle des Hauptsponsors Google
Google tritt als Hauptsponsor des Förderprogramms EVENTzuSCHUSS auf.
Der Fördermittelnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass:
· das Sponsoring im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Programms benannt wird,
· das Programm als durch Google ermöglicht kommuniziert wird.
· Das Logo von google auf Werbemittel platziert ist.
Ein Anspruch auf weitergehende Leistungen oder individuelle Gegenleistungen gegenüber Google besteht nicht.

10. Rückforderung und Ausschluss
Die Hanau Marketing GmbH ist berechtigt, Fördermittel ganz oder teilweise zurückzufordern, wenn:
· Angaben im Antrag unrichtig oder unvollständig waren,
· Förderbedingungen nicht eingehalten wurden,
· die Veranstaltung nicht wie beantragt durchgeführt wurde,
· Nachweise nicht oder nicht fristgerecht erbracht werden.
Bei schwerwiegenden Verstößen kann der Antragsteller von zukünftigen Förderprogrammen ausgeschlossen werden.

11. Anerkennung der Richtlinie
Mit Antragstellung und spätestens mit Unterzeichnung erklärt der Fördermittelnehmer:
· die vorliegende Förderrichtlinie vollständig gelesen zu haben,
· deren Inhalte anzuerkennen,
· die Fördermittel ausschließlich zweckgebunden zu verwenden.

Ort, Datum

Unterschrift Fördermittelnehmer (Name, Funktion)

